
Über- und außerplanmäßige Ausgaben,

die dem Kreistag gem. § 53 Abs.1 KrO i. V. m. § 82 Abs.1 GO zur Zustimmung vorzulegen sind.

Haushaltsstelle Bezeichnung
Höhe des
Ansatzes

€

Voraussichtliche
Überschreitung

€
Begründung

4530.7710.0000 Vater/Mutter-Kind-Einrichtungen 140.000,00 160.000,00 Bereits in der letzten Kreistagssitzung am 30.09.2005 mussten über-
planmäßige Ausgaben i.H.v. 135.000 € zur Zustimmung vorgelegt wer-
den. Es zeigt sich, dass weitere 25.000 € bis zum Jahresende benötigt
werden. Neben dem bereits berichteten Anstieg der Fälle von bisher 2
auf 5 wirkt sich die besonders kostenintensive Betreuungssituation der
Betroffenen aus.

Die Deckung der Mehrausgaben erfolgt im Rahmen des Gesamthaus-
haltes

zur Zustimmung
4560.7720.0000 Hilfen für seelisch behinderte Kinder und

Jugendliche i.E.
400.000,00 340.000,00 Auch für diese Hilfe hat der Kreistag in seiner Sitzung am 30.09.2005

Mehrausgaben mit einem Umfang von 250.000 € bereits zugestimmt.
Leider zeichnet sich ab, dass bis zum Jahresende weitere Mehrausgaben
von 90.000 € anfallen werden.
Die Gründe sind vielfältig. Eltern, Ärzte, Kinder- und Jugendpsychothera-
peuten gehen vermehrt dazu über, Jugendliche und junge Erwachsene in
die Kinder- und Jugendpsychatrie einweisen zu lassen.

Die Deckung der Mehrausgaben erfolgt im Rahmen des Gesamthaus-
haltes

zur Zustimmung
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